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1656 Juni 4 . /14 . , Baden A
ABSCHIED DER IN BADEN ZU EINER KONFERENZ VERSAMMELTEN SCHIED-

ORTE [ BS, SO, FR, SH, AP]

"Zuo wüssen seye hiermit : Alss dann in . . . [der ] Eidtgnosschafft Zwüschent

. . . Zürich Und Bern , Unnd denn fünff . . . Catho . Orthen sich allerhand misss-

verständ erhoben , welche endtlich leider Zuo offendtlicher ruptur [ 1 . Vill-

mergerkrieg ] aussgebrochen , Unnd nun die Ueberigen ohninteressierte Orth sich

so weith inss mittel geschlagen , dass denn 26 febru : /7 Martig iungsthin . . .

ein ewiger friden [ 3 . Landfriede ] allerseiths , widerumb auffgericht Unnd ge¬

schlossen , gewissste Streitigkheiten Und forderungen aber , für die Jn bessag-

tem Fridenschlusss ernambsete Sätz , solche dem Eidtgnossischen herkhommen,

Pündten , Unnd Landtsfriden [hier von 1531 gemeint ] gemeess , nach recht und

billigkeit güeth : oder Rechtlich Zuo determiniren Unnd Zuo erörteren gewissen

worden , und nun dieselbige den Partheyen einen sonderbahren tag benantlichen

uff den 9 . /19 . Aprilis in Baden Zuoerscheinnen angesetzt , auch auff die selbi¬

ge Unnd gevolgte Zeit , die Partheyen in Jhren ahnligen (wie solches die proto-

colla Unnd desswegen dem Richter einbehendigte schrifften in mehrerem mit sich
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